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Datum 
13 5002/1-IV/13/88 D1'. WWJner 

Betrim 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Besteuerung des Einkommens 
vorl Körperschaften (Körperschaftsteuergesetz 1988 - KStG 1988), 
Stellungnahme 

Die Nö Landesl'egierung beehrt sich zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Besteuerung des Einkommens von Körper­

schdfLen (KörperschaftsLpllergesetz 1988 - KSI:G ]988) wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Das mIt dem vor 1 i egenden Geset zent wu rf bea bs ]('lIt j <]t E~ VO dktben 

sLpllt einen bedeutsamen Baust.ei.n der Steur~I·t'f~furlll clil'SPS Jahres 

dar. Wenn IlId n be rücks leht igL, daß der Geset zent wur f unt(:· r enormem 

ZeiLdruck eL-arbeitet werden mußte, ist dem Er':.wbnis ni.cht nur 

Wf~r"wn Tlingestd I Lungen in systemaLlseher Hinsicht, sondern vor 

d I I (~m Wf~<':Jen vie ler sprachl leher Verbesserungen hohe Anerkennung 

zu zoJ len. In diesem Zusammenhang sind auch die optischen 

Gliederunlsmerkmale (Fettdruck, Symbole bei Aufzählungen) positiv 

zu erwähnen. 

A 11 erd.i. ngs s illd ClUS dem gegenstand 1 j eben VOrhdb(~n Ausw j rkungen 

d.Ur den Abgdbenprt 1'd9 und ddmi t auf cl 11:' E I.nnd~lIl\en des 

f' i ndnzausg 1 elchspartners Bund inden ncichslen .T ahren zu erwarten. 
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Die Besprechung des Finanzministers mit den Finanzreferenten der 

Länder am 23. März 1988 brachte eine grundsätzliche Einigung In 

der Richtung, daß die bisherigen Relationen der Gebietskörper­

schaften an der Finanzausgleichsmasse gleichgehalten werden 

sollen, d.h. daß das Verhältnis der Anteile des Bundes, der 

Länder und der Gemeinden an den Steuererträgen, basierend auf dem 

stand 1987, berechnet nach der Rechtslage 1988, nicht verändert 

werden daef. 

Aus den laufenden Verhandlungen der Finanzausgleichspartner 

ergibt sich, daß derzeit noch nicht endgültig abgesehen werden 

kann, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß diese Anteile durch 

die einzelnen Maßnahmen der steuerreform geändert werden. Es 

zeicllnet sich jedoch bereits ab, daß für die nächsten Jahre ein 

Steuerausfall zu erwarten ist. Um eine überproportionale 

Belastung der Länder und Gemeinden durch die Steuerreform zu 

verhindern verlangt die Nö Landesregierung 

1. eIne entsprechende Beteiligung an der Kapitalertragssteuer 11 

und 

2. eIne Garantieklausel, durch die 1m Wege einer Nachverrechnung 

bestehende Differenzen im Beteiligungsverhältnis über einen 

längeren Zeitraum ausgeglichen werden sollen. 

Zum Entwurf im besonderen: 

Zu § 2: 

Die < gegenüber hisher) gekürzte übersehr i ft zu § 2 e n,cheint 

mißverständlich, denn sie zieht die Grenzen des Regelungsgegen­

standes unzutrefferld weit. Vereinfachungen sind zwar an sich zu 

begrüßen, doch sollte schon <ähnlich der bisherigen Form) zum 

Ausdruck kommen, daß hier nur Betriebe der öffentlichen Hand 

gemeint sind. In ähnlicher Weise sollte die Beschränkung in den 

Erläuterungen zu § 2 zum Ausdruck gebracht werden. 

• .. 
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Zu S 8 Abs. 4: 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, daß die Vermögensteuer und das 

Erbschaftsteueraquivalent in Hinkunft als Sonderausgabe absetzbar 

sind. Es wäre allerdings wünschenswert, wenn diese beiden Abgaben 

als Betriebsausgaben geltend gemacht werden könrlten, da die Ent­

richtung dieser Abgaben, wenn kein Gewinn vorhanden ist, bzw. bei 

Verlusten, als Sonderausgaben nicht berücksichtigt werden kann. 

Sie könnte aber im Falle der Anerkennung als Betriebsausgabe zu 

einem vortragsfähigen Verlust führen. 

Außerdem wird die im S 8 Abs. 4 Z. 3 vorgesehene Differenzierung, 

wonach nur bei Kapitalgesellschaften und Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaften die Vermögensteuer und die Abgabe 

nach dem Erbschaftsteueräquivalent-Gesetz als Sonderausgaben vom 

Gesamtbetrag der Einkünfte abzusetzen sind, während die 

Abzugsfähigkeit für andere steuerpflichtige (wie 

Landes-Hypothekenbankerl) nur anteilig im Verhältnis des 

Nennbetrages des ausgegebenen Partizipationskapitals zur Stimme 

der Nennbetrage des gesamten Eigenkapitals zulässig sein soll, 

abgelehnt. Dies aus folgenden Gründen: 

Der Abzug der Vermögensteuer als Sonderausgabe wird in den Er­

läuterungen verfassungsrechtlich mit dem Vorhandensein von zwet 

Vermögensteuerebenen begründet. Durch die Maßnahme des Gesetz­

gebers soll die Doppelbelastung des Unternehmens und ihrer Gesell­

schafter bzw. Genossenschafter (Partizipanten) gemildert werden. 

Eine nähere Betrachtung zeigt aber, daß auch bei Kapitalgesell­

schaften und Genossenschaften von keiner Mehrfachbesteuerung 

gesprochen werden kann. Die Vermögensteuerpflicht trifft vielmehr 

aucll bei diesen juristischen Personen unterschiedliche Rechts­

subjekte. Aus der Besteuerung des Vermögens der Gesellschafter 

bzw. Genossenschafter ist daher eine Reduzierung der Bemessungs­

grundlage für die Körperschaftsteuer der Gesellschaft bzw. 

Genossenschaft ebensowenig ableitbar wie aus der Besteuerung des 

Vermögens der Partizipanten. Ferner ist zu llerücksichtigen, daß 
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eine Besteuerung des Vermögens beim Gesellschafter nur in sehr 

eingeschränktem Umfang eintritt. So scheidet eine Anteil~besteIJe­

rung bei diversen juristischen Personen durch § 63 Z. 1 BewG 

(neue Fassung) aus, weiters entfällt sie bei allen durch das Ver­

mögensteuergesetz nicht er faßten Körperschaften (z.B. Gebiets­

körperschaften) und Personen (z.B. Ausländer) bzw. durch 

Befreiungen nach § 3 VStG. Hinsichtlich der noch verbleibenden 

Vermögensteuerpflichtigen kommt es zufolge der Freibeträge de 

facto nur in wenigen Fällen zu einer Steuervorschreibung. Die 

Anteile an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften unterliegen 

unter Berücksichtigung der erheblichen Aufsplitterung in Kleinst­

anteile nur zu einem sehr geringen Ausmaß der Vermögensbesteue­

rung bei den Anteilseignern. Die Doppelbesteuerungstheorie stellt 

sich daher weitgehend als reine Fiktion dar. 

Bei den betroffenen Banken hingegen würde eine unterschiedliche 

steuerliche Belastung voll durchschlagen und zu einer eklatanten 

Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil jener Institute führen, die 

nicht oder nur zum Teil in den Genuß des Absetzprivilegs kommen 

könnerl. FUr gleiche Wettbewerbsbedingungen ist'immer nur die 

Steuerbelastung des Unternehmens selbst entscheidend, nicht aber 

die Steuerpflicht des Gesellschafters. Landes-Hypothekenbanken, 

Sparkassen und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkejt müßten 

erhebliche Ertragseinbußen hinnehmen, was sich primär negativ auf 

den Aufbau des durch das KWG verpflichtend vorgeschriebenen 

Haftkapitals auswirken mUßte. Aus der unterschiedlichen 

Rechtsform allein kann eine derartige Differenzierung sachlich 

nicht gerechtfertigt werden und würde daher auch einer 

verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten. 

Dazu kommt noch, daß bei jenen Körperschaften, die im Wege der 

Außenfinanzierung nur Partizipationskapital hereinnehmen können, 

der Nennbetrag des Partizipationskapitals dem gesamten 

Eigenkapital gegenüber gestellt wird, was rechtlich völlig 

unhaltbar ist. Infolge der Substanzbeteiligung steht den 

Partizipanten ebenso wie den Aktionären bzw. Genossenschaftern 
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ein bestimmter Anteil am Körperschaftsvermögen zu. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-3232/21 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

Nö Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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